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NEUREGELUNG DER FÄLLIGKEIT BEI REKLAMATIONEN (§ 59 ABS. 3 VP) 

1. Bisherige Regelung

 Reklamation des Ausschüttungsberechtigten mit konkret nachprüfbaren Angaben

 Prüfung der Reklamation durch die GEMA ist abgeschlossen und ergibt einen Zahlungsanspruch

Fälligkeit zum nächsten Ausschüttungstermin der einschlägigen Sparte

2. Beantragte Neuregelung

 Reklamation des Ausschüttungsberechtigten mit konkret nachprüfbaren Angaben

 Zahlungsanspruch ist begründet und einer Ausschüttung stehen keine sachlichen Gründe* entgegen

Fälligkeit zum nächsten Ausschüttungstermin der einschlägigen Sparte

* Sachliche Gründe im Sinne des Verwertungsgesellschaftengesetzes (§ 28 Abs. 3 VGG) können z.B. fehlende 
Nutzungsmeldungen, ausstehende Lizenzvergütung usw. sein.


